
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/10/13 15Os137/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1994

Norm

StPO §312

StPO §313

StPO §314

Rechtssatz

Aufgrund einer Anklage wegen eines quali2zierten Deliktes kommt neben einer einheitlichen, auf das quali2zierte

Verbrechen gerichteten Hauptfrage lediglich eine - ebenfalls, dem Anklagevorwurf entsprechende - Aufspaltung in eine

auf das Grunddelikt gerichtete Hauptfrage und eine die Quali2kation betre9ende "uneigentliche" Zusatzfrage in

Betrecht, nicht aber eine auf das Grunddelikt gerichtete Eventualfrage.
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